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Eine Immobilie zu erben, ist für viele Menschen eine besondere Situation.

Neben emotionalen Aspekten treten schnell rechtliche, finanzielle und

organisatorische Fragen in den Vordergrund. Unsicherheiten entstehen vor

allem, wenn unklar ist, welche Schritte notwendig sind und welche

Entscheidungen langfristig sinnvoll erscheinen.  

Da jede Erbschaft anders ist – abhängig von Erbverhältnissen, Zustand der

Immobilie, laufenden Kosten und persönlichen Umständen – gibt es keine

allgemeingültigen Lösungen. Dieser Leitfaden gibt Ihnen Orientierung, hilft,

Zusammenhänge besser einzuordnen und typische Fehler zu vermeiden,

damit Sie Ihre Entscheidung fundiert und ruhig treffen können.

Zwischen Verantwortung, Emotionen und
Entscheidungen
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Erste Schritte nach dem Erbfall

Nach dem Erbfall sollten Sie zunächst Ihre rechtliche Stellung klären.

Sind Sie Alleinerbe oder Teil einer Erbengemeinschaft? Grundlage sind

Testament, Erbvertrag oder – wenn keine Regelung existiert – die

gesetzliche Erbfolge. Erst wenn feststeht, wer Erbe ist, lassen sich die

weiteren Schritte verlässlich planen.

Erbschaft annehmen oder ausschlagen

Mit einer Erbschaft übernehmen Sie nicht nur Rechte, sondern auch

Pflichten. Neben der Immobilie können Schulden oder laufende Kredite

dazugehören. Prüfen Sie daher, ob der Immobilienwert die möglichen

Verbindlichkeiten übersteigt.  

Eine Erbschaft kann nur innerhalb von sechs Wochen ausgeschlagen

werden. Nach Ablauf der Frist gilt sie automatisch als angenommen – mit

allen Konsequenzen.

Grundbuch und Erbschein

Nach Annahme des Erbes muss der Eigentumswechsel im Grundbuch

vermerkt werden. Dafür ist meist ein Erbschein erforderlich, der Ihre

Erbenstellung belegt. Innerhalb von zwei Jahren nach dem Erbfall ist die

Grundbuchberichtigung in der Regel gebührenfrei. Erst nach diesem

formalen Schritt können Sie rechtssicher über die Immobilie verfügen.
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Erbengemeinschaft – zwischen Chancen und Konflikten

Sind mehrere Personen Erben, entsteht automatisch eine

Erbengemeinschaft. Entscheidungen über Nutzung, Vermietung oder

Verkauf müssen einvernehmlich getroffen werden. Unterschiedliche

Interessen führen hier häufig zu Spannungen. 

Mögliche Lösungen sind die Auszahlung einzelner Erben, ein

gemeinsamer Verkauf oder – als letzter Schritt – eine

Teilungsversteigerung, die meist mit finanziellen Nachteilen verbunden

ist.

Den Wert der Immobilie ermitteln

Der Marktwert spielt eine zentrale Rolle – etwa für die Erbschaftssteuer,

die Auszahlung von Miterben oder einen Verkauf. Eine professionelle

Wertermittlung bietet Sicherheit, bewahrt vor Fehleinschätzungen und

legt die Grundlage für fundierte Entscheidungen, gerade bei älteren oder

sanierungsbedürftigen Objekten.

Nutzungsmöglichkeiten der geerbten Immobilie

Nach der rechtlichen Klärung stellt sich die wichtigste Frage: Wie soll die

Immobilie künftig genutzt werden?

- Eigennutzung: sinnvoll, wenn die Immobilie zur Lebenssituation passt   

   und langfristig bewohnt werden soll. 

- Vermietung: attraktiv bei guter Lage und solider Bausubstanz, um 

  regelmäßige Einnahmen zu erzielen. 

- Verkauf: oft die beste Lösung, wenn laufende Kosten, Schulden oder   

   der Zustand gegen Eigennutzung sprechen.
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 Laufende Kosten im Blick behalten

Auch bei Leerstand fallen Ausgaben an – für Grundsteuer,

Versicherungen, Energie, Instandhaltung und kommunale Abgaben. Eine

frühzeitige Kostenübersicht ist entscheidend, um realistisch über Halten,

Vermieten oder Verkaufen entscheiden zu können.

Zustand der Immobilie realistisch einschätzen

Nicht nur der Marktwert, auch der bauliche Zustand zählt.

Sanierungsstau, veraltete Technik oder energetische Mängel können

erhebliche Folgekosten verursachen. Eine objektive Beurteilung durch

einen Sachverständigen hilft, Risiken und Investitionsbedarf richtig

einzuordnen.

Emotionen und wirtschaftliche Vernunft

Geerbte Immobilien sind oft mit Erinnerungen verbunden – das macht

Entscheidungen emotional schwierig. Wichtig ist, Gefühle bewusst

wahrzunehmen, Entscheidungen aber auf Fakten zu stützen. Eine

neutrale Beratung hilft, sachlich und zielgerichtet zu handeln.

Wann schnelles Handeln notwendig ist

Bei leerstehenden Immobilien, hohen Nebenkosten oder Uneinigkeit

unter Erben ist rasches Handeln ratsam. Verzögerungen können den Wert

mindern oder zusätzliche Kosten verursachen. Klare Entscheidungen

unmittelbar nach dem Erbfall vermeiden spätere Nachteile.
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Immobilie vorbereiten – bevor Sie entscheiden

Bevor Nutzung oder Verkauf anstehen, lohnt eine gute Vorbereitung:

Unterlagen zusammenstellen, entrümpeln, kleinere Schäden beheben. So

entsteht ein besserer Eindruck und mehr Handlungsspielraum,

unabhängig von der weiteren Nutzung.

Verkauf einer geerbten Immobilie

Der Verkauf unterscheidet sich vom klassischen Immobilienverkauf.

Themen wie Erbengemeinschaft, Grundbuch, Steuer und Emotionen

machen ihn oft komplexer. Entscheidend sind eine realistische

Wertermittlung und eine professionelle Vermarktungsstrategie, um

Konflikte zu vermeiden und den optimalen Preis zu erzielen.

Erbschaftssteuer richtig einordnen

Auch geerbte Immobilien unterliegen grundsätzlich der Erbschaftssteuer.

Die Höhe richtet sich nach Verwandtschaftsgrad, Wert und geplanter

Nutzung. Je nach Steuerklasse gelten Freibeträge zwischen 20.000 und

500.000 Euro. 

Unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei Eigennutzung durch

Ehepartner oder Kinder – bleibt die Immobilie steuerfrei. Eine

rechtzeitige Meldung beim Finanzamt ist jedoch immer erforderlich.
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Wann professionelle Unterstützung sinnvoll ist

Spätestens bei komplexen Erbsituationen, mehreren Beteiligten oder

Unsicherheit über den Immobilienwert ist professionelle Unterstützung

empfehlenswert. Ein erfahrener Immobilienexperte kann nicht nur

bewerten, sondern auch zwischen Erben vermitteln und den gesamten

Prozess effizient begleiten.
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Fazit

Eine geerbte Immobilie ist mehr als ein Erbe: Sie bedeutet

Verantwortung, Kosten und Entscheidungsbedarf. Wer frühzeitig Klarheit

über Eigentumsverhältnisse, Zustand und Marktwert gewinnt, reduziert

Risiken und trifft bessere Entscheidungen.  

Besonders beim Verkauf gilt: Eine fundierte Bewertung, eine klare

Strategie und professionelle Begleitung führen zu einem marktgerechten

Preis und einem reibungslosen Ablauf – ohne Stress und mit hoher

Transparenz.

Eine geerbte Immobilie verbindet emotionale und wirtschaftliche

Themen. Rechtliche Vorgaben, laufende Kosten und steuerliche Fragen

greifen ineinander und machen Entscheidungen komplex. Wer

strukturiert vorgeht und sich kompetent beraten lässt, schafft die

Grundlage für Sicherheit und Erfolg – ob bei Eigennutzung, Vermietung

oder Verkauf.
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Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?
Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen und besprechen Ihre
Situation individuell und unverbindlich.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen persönlichen
Termin.
Unsere Erfahrung und Beratung unterstützen Sie dabei, die
richtigen Entscheidungen zu treffen.

Jonah-David Horch 

Inhaber

Horch Immobilien

Telefon: 0151 57337841

E-Mail: kontakt@horchimmobilien.de
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Die genannten Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Rechts- und/oder Steuerberatung im konkreten
Einzelfall dar. Sie können und sollen eine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung nicht ersetzen.
Alle Hinweise sind als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit für Ihren
persönlichen Einzelfall. Eine weitergehende Beratung durch uns umfasst ebenfalls keine rechtlichen oder steuerrechtlichen Fragestellungen zu
Ihrer individuellen Situation.
Bei rechtlichen oder steuerlichen Fragen, insbesondere in Bezug auf Ihren konkreten Fall, wenden Sie sich bitte an eine hierfür fachlich
qualifizierte Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt und/oder an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.
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